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Automatisch generierte Beschreibung] Beitragsordnung des 
Fördervereins des evangelischen Kindergartens 
Bockenheim e.V.
Aufgrund §4 Abs. a) ihrer Satzung hat die Mitgliederversammlung des Fördervereins des evangelischen Kindergartens Bockenheim e.V. am 12.06.2025 die folgende Beitragsordnung beschlossen:
1. Um die satzungsgemäßen Aufgaben der Förderung der pädagogischen Arbeit der evang. Kindertagesstätte Bockenheim erfüllen zu können, ist der Verein darauf angewiesen, dass alle Mitglieder ihren Beitragsverpflichtungen, wie in dieser Beitragsordnung bestimmt, nachkommen. 
2. Mit dem Erlass einer neuen Beitragsordnung durch eine Mitgliederversammlung tritt die neue Beitragsordnung in Kraft. Die neue Beitragsordnung ist zeitnah auf der Homepage der Kita Bockenheim unter der Rubrik „Förderverein“ zur Verfügung zu stellen.
3. Ab Inkrafttreten der Beitragsordnung wird diese jedem neuen Mitglied mit der Beitrittserklärung ausgehändigt. Sie ist Bestandteil der Beitrittserklärung und für jedes Mitglied verbindlich. Die Beitragsordnung sowie die Satzung des Fördervereins können im Eingangsbereich der Kita Bockenheim eingesehen werden. Auf Wunsch werden sie den Mitgliedern auch persönlich zugesandt. Die Schriftstücke sind außerdem jedem auf der Homepage der Kita unter der Rubrik „Förderverein“ frei zugänglich.
4. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und jede juristische Person werden, die den Vereinszweck zu fördern bereit ist und sich verpflichtet, den von der Mitgliederversammlung beschlossenen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu leisten.
5. Die Mitgliedersammlung hat die Höhe des Jahresbeitrags auf 12€ pro Kalenderjahr festgelegt. Mitglieder können auf freiwilliger Basis einen höheren Jahresbeitrag leisten.  Dieser ist in der Beitrittserklärung zu benennen und bleibt in der angegebenen Beitragshöhe bis zum Falle einer Kündigung dauerhaft bestehen.  Bei unterjährigem Eintritt in den Verein wird immer der gesamte Jahresbeitrag fällig. 
6. Die Beitragssätze gelten zunächst bis zum 31.12. und danach jeweils für ein ganzes Jahr. Fasst die Mitgliederversammlung keine Änderungsbeschlüsse, verlängert sich die Gültigkeit für weitere 12 Monate. Der Vorstand kann diese Regelung bei Notwendigkeit im Ausnahmefall ändern.
7. Die Mitgliedsbeiträge werden jährlich im November eingezogen. Sollte sich ein Mitglied in der Beitrittserklärung gegen eine Einzugsermächtigung und für eine Überweisung entscheiden, ist das Mitglied verpflichtet, den Mitgliedsbeitrag bis zum 15.11. eines Jahres (Zahlungseingang) auf das Konto des Fördervereins zu überweisen.
8. Die Mitglieder müssen Änderungen der persönlichen Daten wie Anschrift oder Kontenverbindung dem Vorstand unverzüglich postalisch oder per E-Mail mitteilen. Entstehen dem Verein durch nicht gemeldete Daten Kosten, sind diese vom verursachenden Mitglied zu tragen.
9. Der Austritt aus dem Verein ergibt sich aus §4 Abs. b) der Satzung und ist nur zum Jahresende (31.12.) möglich. Der Austritt muss dem Vorstand spätestens drei Monate vorher schriftlich (postalisch oder per E-Mail) erklärt werden. Bei Nichteinhalten der Kündigungsfrist verlängert sich die Mitgliedschaft um ein Kalenderjahr.  Überzahlte Beiträge werden nach der Kündigung dem Mitglied zurücküberwiesen. 
10. Die Beiträge sind bei Wahl der Option „Überweisung“ auf das Beitragskonto des Vereins zu zahlen. Der Verwendungszweck ist im Muster „Name Mitglied + Jahresbeitrag“ anzugeben. Die Bankverbindung lautet: 
Kontoinhaber: Förderverein Kindergarten Bockenheim e. V.
Sparkasse Rhein-Haardt 	BIC:MALADE51DKH
IBAN: DE56 5465 1240 0012 6811 85
11. Die Mitglieder können dem Verein für den Beitragseinzug ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen, das vom Mitglied jederzeit in schriftlicher Form widerrufen werden kann. Es gelten die banküblichen Verfahrensregeln.
12. Soweit ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt wurde, hat das Mitglied sicherzustellen, dass das entsprechende Konto eine ausreichende Deckung für den Beitragseinzug aufweist. 
13. Mitglieder, die mit ihrer Beitragszahlung trotz Mahnung vier Wochen im Rückstand bleiben, können nach §4 Abs. c) der Satzung durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Gegen den Ausschluss kann binnen eines Monats Berufung bei der Mitgliederversammlung eingelegt werden.
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